
III. § 258 StGB

Zwar hat B durch das Mitnehmen des A und seine Aussage im Folgenden zugunsten von A
bewirkt, dass der Tatnachweis gegen diesen verschlechtert und seine Ahndung nicht unerheb-
lich zeitlich verzögert wurde. Damit hat B den Tatbestand des § 258 I StGB objektiv sowie
im Übrigen auch vorsätzlich, rechtswidrig und schuldhaft erfüllt. Da er allerdings damit auch
seine eigene Bestrafung, namentlich aus §§ 323 a, 26 StGB, verhinderte, ist er gem. § 258 V
StGB straflos.

ERGEBNIS

Bei mehreren Rauschtaten im identischen Rausch ist nur eine einzige Tat gegeben (BGHSt
13, 223 (225) = NJW 1959, 1885; NZV 2001, 133.; NK-StGB/Paeffgen, 5. Aufl. 2017, § 323 a
Rn. 83). Daher hat sich A (nur) gem. § 323 a I Alt. 1 StGB strafbar gemacht. B hat sich gem.
§§ 323 a I Alt 1, 26; 142, 27; 52 StGB strafbar gemacht.
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& SACHVERHALT

A befindet sich in einer ihr ausweglos scheinenden finanziellen Situation. Ziellos läuft sie
durch die Stadt und überlegt, wie sie der Misere entkommen kann. Da begegnet sie der
freundlich aussehenden 75-jährigen D, die zwei große Einkaufstüten in den Händen hält. D
ist adrett gekleidet, trägt eine Brosche und eine Perlenkette und hat zwei Goldringe an den
Händen. A hält D für vermögend und beschließt, sie auszurauben. A bietet D an, ihr die
Taschen zu tragen. D nimmt das Angebot gerne an und lässt sich von A in ihre Wohnung, in
der sie allein lebt, begleiten. Kaum haben die beiden Frauen die Wohnung betreten, erwürgt
A die D. Anschließend nimmt sie der toten D den Schmuck ab und steckt ihn in ihre
Jackentaschen.

Als A die Wohnung gerade verlassen möchte, hört sie Schritte im Hausflur. Sie versteckt sich
daher hinter der Wohnungstür. Die Wohnungstür wird kurze Zeit später von T, der Tochter
und Alleinerbin der D, geöffnet; sie will ihre Mutter besuchen. A möchte mit dem Schmuck
entkommen. Deshalb schlägt sie T mit einem Faustschlag nieder, bevor T sie entdecken kann.
T liegt benommen auf dem Boden. Jetzt fasst A den Entschluss, die Handtasche der T zu
durchsuchen. Dort findet sie eine Geldbörse, in der sich neben Bargeld eine Debitkarte
(Girokarte) – ohne Möglichkeit der kontaktlosen Bezahlung – befindet. A steckt alles ein.
Anschließend würgt sie die auf dem Boden liegende T so lange, bis diese ihr die PIN für die
Karte verrät. Um mit der Beute zu entkommen und eine Aufdeckung der Tat zu verhindern,
erwürgt A sodann die T.

Nun begibt sich A zu ihrer Freundin F, die ein kleines Juweliergeschäft für neuen Schmuck
betreibt. Auf dem Weg dorthin hebt sie an einem Geldautomaten mit der Karte und der PIN
der T 200 EUR ab. Im Laden angekommen erzählt A der F, dass sie den Schmuck gestohlen
habe und bittet sie, ihn zu einem ihr angemessen erscheinenden Preis zu verkaufen und das
eingenommene Geld hälftig mit ihr zu teilen. Obwohl sie weiß, dass sie den Schmuck
zivilrechtlich nicht wirksam veräußern kann, freut sich F über die zu erwartenden Einnah-
men. Sie legt die Kette, die Ringe und die Brosche zu den anderen Verkaufsstücken in die
Auslage ihres Ladens.

* Die Autorin Hoven ist Inhaberin des Lehrstuhls für deutsches und ausländisches Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und
Medienstrafrecht an der Universität Leipzig; die Autorin Wiedmer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an diesem Lehrstuhl. Der
Sachverhalt ist teilweise angelehnt an LG Gießen BeckRS 2018, 49272. Die Klausur war Gegenstand der Ersten Juristischen
Staatsprüfung im August 2021 in Sachsen.

THEMATIK

SCHWIERIGKEITSGRAD
BEARBEITUNGSZEIT

HILFSMITTEL

ÜBUNGSBLÄTTER STUDIUM · BASICS KLAUSUR STRAFRECHT · „FREUND IM LEID“

296 4/2023

Ü
B
U
N
G
SB

LÄ
TT

ER
ST

U
D
IU
M



T hatte kurze Zeit vor ihrem Tod ihre Nichte E durch gültiges handschriftliches Testament
zu ihrer Alleinerbin eingesetzt. E geht einige Tage später in der Stadt spazieren und sieht im
Schaufenster der F die Brosche, die D getragen hatte. E kauft die Brosche für 300 EUR. Dass
das Schmuckstück früher der D gehört hatte, weiß E nicht.

Aufgabe: Prüfen Sie die Strafbarkeit von A und F nach dem StGB.

Hinweise für die Bearbeitung: In dem anzufertigenden Gutachten ist auf alle durch den Sachverhalt
aufgeworfenen Rechtsfragen einzugehen. §§ 123, 269, 274, 303 a StGB sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

A. TATKOMPLEX 1: GESCHEHEN IN DER WOHNUNG DER D (STRAFBARKEIT DER A)

I. Tötung der D

1. §§ 249 I, 251 StGB

Indem A die D erwürgt und ihren Schmuck eingesteckt hat, könnte sie einen Raub begangen
haben.

Hinweis: Um eine Inzidenzprüfung des Raubes im Rahmen der Ermöglichungsabsicht beim Mord zu
vermeiden, ist es sinnvoll, hier mit der Strafbarkeit gem. §§ 249 I, 251 StGB zu beginnen.

Problematisch ist bereits, ob A den Schmuck überhaupt „weggenommen“ hat. Die Weg-
nahme setzt einen Bruch fremden Gewahrsams voraus. Zu dem Zeitpunkt, als A die Wert-
sachen an sich nahm, war D allerdings bereits gestorben und konnte keine tatsächliche
Sachherrschaft mehr am Schmuck haben. Auch T hatte keinen Gewahrsam, da § 857 BGB
eine Besitzfiktion darstellt; für den strafrechtlichen Gewahrsamsbegriff ist jedoch die Erlan-
gung der tatsächlichen Sachherrschaft entscheidend (Wessels/Hillenkamp/Schuhr, Strafrecht
Besonderer Teil 2, 45. Aufl. 2022, Rn. 94; NK-StGB/Kindhäuser, Nomos Kommentar StGB,
5. Aufl. 2017, § 242 Rn. 30; aA Glandien JR 2019, 60 (63 f.)). Eine frühere Rechtsprechung
hat daher in solchen Fällen einen Raub verneint und lediglich einen versuchten Raub und eine
Unterschlagung angenommen (RGSt 59, 273 (275); 58, 228). Mittlerweile ist allerdings herr-
schende Ansicht in Rechtsprechung und Literatur, dass der Gewahrsamsbruch in der Tötung
selbst zu sehen ist, wenn die Tötung in einem unmittelbaren zeitlich-räumlichen Zusammen-
hang zur Wegnahme steht und von einem Wegnahmevorsatz getragen war (RGSt 60, 101
(105); 60, 51; BGHSt 39, 100 (108) = NJW 1993, 1662; BGHSt 9, 135 (136) = NJW 1956, 1041;
LK-StGB/Vogel, Leipziger Kommentar StGB, 13. Aufl. 2023, § 249 Rn. 27; NK-StGB/
Kindhäuser, 5. Aufl. 2017, § 249 Rn. 8). A hatte von Beginn an vor, D „auszurauben“ und
nahm den Schmuck auch unmittelbar nach der Tötung an sich. Durch das Einstecken des
Schmucks hat A die Sachen in ihren persönlichen Nahbereich verbracht (Gewahrsamsen-
klave) und so neuen Gewahrsam begründet.

A hat gegenüber D auch Gewalt angewendet und diese diente final dazu, den Gewahrsam am
Schmuck zu erlangen. Dabei handelte sie vorsätzlich und mit der Absicht, sich den Schmuck
rechtswidrig zuzueignen. An der Rechtswidrigkeit und der Schuld bestehen keine Zweifel.

Durch die vorsätzliche Tötung der D zur Wegnahme des Schmucks erfüllt A auch den
Qualifikationstatbestand des § 251 StGB; da der Täter nur „wenigstens leichtfertig“ handeln
muss, verwirklicht auch vorsätzliches Handeln die Erfolgsqualifikation. A hat sich wegen
eines Raubes mit Todesfolge strafbar gemacht.

2. §§ 212 I, 211 I, II Gr. 1 Var. 3, Gr. 2 Var. 1, Gr. 3 Var. 1 StGB

A hat D getötet. Als Mordmerkmale kommen die im objektiven Tatbestand zu prüfende
Heimtücke sowie die im subjektiven Tatbestand zu erörternden Merkmale der Habgier und
der Ermöglichungsabsicht in Betracht.

A könnte die auf Arglosigkeit beruhende Wehrlosigkeit der D ausgenutzt und damit heimtü-
ckisch gehandelt haben. Als A der D anbot, ihre Taschen zu tragen, umgab sie sich mit dem
Schein der Hilfsbereitschaft, sodass D sich keines Angriffs auf ihr Leben oder ihre körperliche
Unversehrtheit versah und sie mit in ihre Wohnung kommen ließ. Lockt der Täter das Opfer
– wie hier – in eine Falle, genügt für die Annahme von Arglosigkeit, dass es in eine Lage
gebracht wird, in der es gehindert ist, zu fliehen oder sich sonst gegen die Tat zu schützen
(s. BGH NStZ 2020, 609 (610)). D begibt sich mit A aus dem öffentlichen Raum in eine

Raub von Toten

Erfolgsqualifikation

Heimtücke
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